
Gemeinde Richterswil  Organisationsreglement (OrgR) / SRR 100.11 

1) GRB 2022-195 vom 12. Dezember 2022, in der Fassung vom 17. April 2023 (GRB 2023-68), in Kraft ab 1. Juli 2023 1 

Organisationsreglement Anhang 2 vom 12. Dezember 20221):   

Übersicht Finanzkompetenzen Gemeinderat, Ressortvorstehende und Verwaltungspersonal 

* Bei Personalentscheiden unlimitiert 

Gebundene Ausgaben (§ 103 Gemeindegesetz): 

Ausgaben gelten als gebunden, wenn die Gemeinde durch einen Rechtssatz, durch einen Entscheid eines Gerichts oder einer Aufsichtsbehörde, oder durch einen früheren Beschluss der 

zuständigen Organe oder Behörden zu ihrer Vornahme verpflichtet ist und ihr sachlich, zeitlich und örtlich kein erheblicher Entscheidungsspielraum bleibt. Im Übrigen gelten die Ausgaben als 

neu. 

Bezeichnung Art. 23 

Abs. 1 GO 

Art. 33 

OrgR 

GR 

Gemeinderat 

RV 

Ressortvorstehende 

VL 

Verwaltungsleitung 

AL 

Abteilungsleitung 

BL 

Bereichsleitung 

MA 

Mitarbeitende 

Ausgabenvollzug bewilligter 

Kredite 
Ziff. 1 lit. a)    Im Kreditrahmen 0 0 

Gebundene Ausgaben 

innerhalb Budget 
Ziff. 2 

lit. b) 
Gem. GG 

unlimitiert 
Im Budgetrahmen Im Budgetrahmen Im Budgetrahmen 

Im Budgetrahmen 

delegierbar durch 

AL 

bis 5'000 

delegierbar durch 

AL 

Gebundene Ausgaben 

ausserhalb Budget 
lit. c) 

Gem. GG 

unlimitiert 

50’000 

Werke 100’000 
10’000* 10’000 0 0 

Neue einmalige Ausgaben 

innerhalb Budget 
Ziff. 3 

lit. d) 300’000 100’000 50’000 
50'000 

Delegation  

bis 50'000 

delegierbar durch 

AL 

bis 5'000 

delegierbar durch 

AL 

Neue wiederkehrende Ausgaben 

innerhalb Budget 
lit. f) 50’000 10’000 10’000 5’000 0 0 

Neue einmalige Ausgaben 

ausserhalb Budget 
Ziff. 4 

lit. e) 
200’000 

max. 750’000 
0 0 0 0 0 

Neue wiederkehrende Ausgaben 

ausserhalb Budget 
lit. g) 

50’000 

max. 100’000 
0 0 0 0 0 

Die Belastung von 

Liegenschaften mit dinglichen 

Rechten und die Veräusserung 

v. Liegenschaften des 

Finanzvermögens 

Ziff. 6  1'500’000 0 0 0 0 0 

Erwerb von Liegenschaften des 

Finanzvermögens und von 

beschränkten dinglichen 

Rechten 

Ziff. 7  4'000'000 0 0 0 0 0 

Investitionen in Liegenschaften 

des Finanzvermögens 
Ziff. 8  500’000 0 0 0 0 0 

Wiederkehrende Ausgaben für 

neu geschaffene Stellen (für 

bestehende Aufgaben) 

Ziff. 9  

150’000 

max. 3 % der 

Lohnsumme 

0 0 0 0 0 


